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Beschlussfassung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Diakonie Hessen  

am 31.07.2023 zu Änderungen in HN 

 
 

Arbeitsrechtsregelung zu Änderungen in Hessen und Nassau vom 31. Juli 2023 
 

 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen hat in ihrer außerordentlichen Sitzung 1/2023 die 

folgende arbeitsrechtliche Regelung beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderung der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie in Hessen und Nassau 

 

Die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie in Hessen und Nassau vom 7. November 2013 (ABl. EKHN 

2014 S. 38), zuletzt geändert am 16.05.2023 (ABl. EKHN 2023 S. 86 Nr. 52), werden wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird in Abschnitt 3 wie folgt geändert: 

a.  In § 36a wird das Wort „Pflegezulage“ durch die Wörter „Zulagen für Pflegeberufe“ 

ersetzt. 

b. Nach § 37a wird der folgende § 37b eingefügt: 

 

„§ 37b  Inflationsausgleichsprämie“ 

 

2. In § 28 Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Anlage 1“ die Angabe „, Anlage 1A“ eingefügt. 
 

3. In § 30 Absatz 3 wird das Wort „Pflegezulage“ durch die Wörter „Zulagen für Pflegeberufe“ ersetzt. 

 
4. Die Tabellen in § 30 Absatz 5 werden durch folgende Tabellen ersetzt: 

 

Eingruppierung 
Stundenentgelt  

ab 1. März 2023 bis 31. August 2024 

A 1 31,12 € 

A 2 39,15 € 

A 3 39,15 € 

A 4 42,22 € 

 



Eingruppierung 

Stundenentgelt ab 1. September 
2024 bis zum Beschluss einer 

neuen Tabelle, mindestens jedoch 
bis 31. August 2025 

A 1 33,76 € 

A 2 42,48 € 

A 3 42,48 € 

A 4 45,81 € 

 

5. § 33 wird wie folgt geändert: 

 

a. Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. für Nachtarbeit: 2,85 Euro,“ 

 

b. Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:  

„3. für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13 bis 21 Uhr: 0,75 Euro.“ 

 

6. § 36 wird wie folgt geändert: 

 

a. In Absatz 1 wird die Angabe „114,58“ durch die Angabe „120,88“ ersetzt.  

b. In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „69,19“ durch die Angabe „73,00“ ersetzt. 

c. In Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe „50,80“ durch die Angabe „53,59“ ersetzt. 

d. In Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe „39,99“ durch die Angabe „42,19“ ersetzt. 

 

7. § 36a wird wie folgt gefasst: 

„§ 36a 

Zulagen für Pflegeberufe 

 

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die  

 

a. in Krankenhäusern im Sinne von § 107 Absatz 1 SGB V oder 

b. in nachfolgend benannten Einrichtungen der Altenhilfe sowie Hospizen arbeiten: 
ba. Pflegeeinrichtungen, deren Schwerpunkt die stationäre bzw. teilstationäre Pflege 

im Sinne des § 71 Absatz 2 SGB XI ist; 
bb. Einrichtungen, die stationäre bzw. teilstationäre Hospizleistungen im Sinne des § 

39a Abs. 1 SGB V erbringen; 

 

erhalten bei Vorliegen der in den Absätzen zwei bis fünf benannten Voraussetzungen die jeweilige 

persönliche Zulage. 

 

 (2) Eine Pflegezulage erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

a. der Entgeltgruppen 2 bis 5 in Höhe von 50 Euro monatlich, wenn sie in der Pflege oder 

Betreuung im Sinne des § 1 Absatz 2 und Absatz 4 der 5. PflegeArbbV tätig sind; 

b. ab der Entgeltgruppe 6 mit Tätigkeit als Pflegefachkraft - mit oder ohne Leitungsfunktion-, 

sofern diese Tätigkeit nach Anordnung mehr als die Hälfte ihrer regelmäßigen Arbeitszeit 

ausmacht: 

ba. in Stufe 1 in Höhe von 200 Euro monatlich; 

bb. in den Stufen 2 bis 5 in Höhe von 350 Euro monatlich; 

bc. wenn sie sich in der Stufe 5 befinden und eine Leistungszulage gem. § 29 Absatz 

2 erhalten, in Höhe von 50 Euro monatlich. 

 

(3) Eine Tätigkeitszulage in Höhe von 200 Euro monatlich erhalten in die Entgeltgruppe 6 

eingruppierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Tätigkeit als Pflegefachkraft, die in 

folgenden Bereichen tätig sind, soweit diese Tätigkeit nach Anordnung mehr als die Hälfte 

ihrer regelmäßigen Arbeitszeit ausmacht: 

 

  



a. Anästhesiepflege  

b. Pflege im Operationsdienst  

c. Notfallpflege 

d. Pflege in der geschlossenen Psychiatrie 

e. Endoskopie   

f. Herzkatheterlabor. 

 

Abweichend von Satz 1 beträgt die Tätigkeitszulage für Tätigkeiten in der Intensivpflege oder 

pädiatrischen Intensivpflege monatlich 300 Euro, soweit diese Tätigkeit nach Anordnung mehr als 

die Hälfte ihrer regelmäßigen Arbeitszeit ausmacht.  

 

(4) Eine Zulage in Höhe von 250 Euro monatlich erhalten in die Entgeltgruppe 7 eingruppierte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Tätigkeit als Pflegefachkraft mit folgenden 

abgeschlossenen oder anerkannten Fachweiterbildungen und ausdrücklich übertragener Tätigkeit 

in diesen Bereichen, soweit diese Tätigkeit nach Anordnung mehr als die Hälfte ihrer 

regelmäßigen Arbeitszeit ausmacht: 

 
a. DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung vom 14./15.03.2022 in der jeweils 

geltenden Fassung und ausdrücklich übertragener Tätigkeit in den Bereichen 
 
aa. Pflege in der Endoskopie 
ab. Pflege in der Nephrologie 
ac. Pflege in der Onkologie 
ad. Pflege in Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 
ae. Intensiv- und Anästhesiepflege 
af. Notfallpflege 
ag. Pflege im Operationsdienst oder 
ah. Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege 

 
b. DKG-Empfehlung zur Weiterbildung Intermediate Care Pflege vom 18.06.2019 in der 

jeweils geltenden Fassung und ausdrücklich übertragener Tätigkeit in dem Bereich 
Intermediate Care Pflege.  
 

Im Falle einer Fachweiterbildung nach Absatz 4 Buchstabe a) ae) oder ah) und Einsatz in der 
Intensiv- oder pädiatrischen Intensivpflege beträgt die Zulage abweichend von Satz 1 monatlich 
400 Euro, soweit diese Tätigkeit nach Anordnung mehr als die Hälfte ihrer regelmäßigen 
Arbeitszeit ausmacht.  

 
(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entgeltgruppen 6 und 7, die als Pflegefachkraft tätig sind 
und denen eine Tätigkeit in der Praxisanleitung gemäß § 4 Abs. 3 der Pflegeberufe- Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung (PflAPrV) ausdrücklich übertragen wurde, erhalten neben dem Entgelt 
eine monatliche Zulage  

a. in Höhe von 100 Euro, soweit diese Tätigkeit nach Anordnung nicht mehr als 25% 
ihrer regelmäßigen Arbeitszeit ausmacht; 

b. in Höhe von 200 Euro, soweit diese Tätigkeit nach Anordnung mehr als 25%, aber 
nicht mehr als 50% ihrer regelmäßigen Arbeitszeit ausmacht. 

 
(6) Weitere Zulagen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenhilfe und Pflege im 
Krankenhaus mit Weiterbildung und ausdrücklich übertragener Tätigkeit in diesem Bereich können 
durch Dienstvereinbarung geregelt werden. Dies betrifft insbesondere die Weiterbildungen in den 
Bereichen 

a. Palliativ-Care 
b. Pain-Nurse 
c. Wundmanagement 
d. Demenz-Koordinatoren 
e. Deeskalationsmanagement 

 
(7) Für Tätigkeiten nach den Absätzen 3 bis 5 bisher auf der Grundlage von Dienstvereinbarungen 
oder einzelvertraglichen Vereinbarungen gezahlte Zulagen werden auf die Zulagen nach den 
Absätzen 3 bis 5 angerechnet. Bestehende betriebliche Regelungen sind auf ihre 
Übereinstimmung mit dieser Regelung zu prüfen und ggf. anzupassen. Insofern können in der 
Dienstvereinbarung Übergangsregelungen und Fristen vorgesehen werden. 
 



(8) Bei Teilzeitkräften gilt § 40 Absatz 1 Satz 2. 
 
(9) Diese Regelung ist befristet bis zum 31.08.2025.“ 

 

 

8. § 37 wird wie folgt geändert: 
a. Absatz 3 wird aufgehoben.  

b. In Absatz 4 wird das Wort „Pflegezulagen“ durch die Wörter „Zulagen für Pflegeberufe“ 
ersetzt. 

 

9. Nach § 37a wird folgender § 37b eingefügt: 

 

„§ 37b 

Inflationsausgleichsprämie 

 

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Entgelt einen 

Zuschuss des Arbeitgebers zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des § 3 

Nr. 11c EStG, der in mehreren Teilbeträgen gezahlt wird.  

 

(2) Beginnend ab Januar 2024 bis einschließlich August 2024 beträgt der Zuschuss monatlich 187,50 

Euro. Einen weiteren Teilbetrag des Zuschusses in Höhe von 1.500 Euro kann der Arbeitgeber 

auch schon vor dem Jahr 2024 (frühestens nach Inkrafttreten der Vorschrift), spätestens aber mit 

der Gehaltszahlung für Dezember 2024 auszahlen, wobei der Betrag der Mitarbeiterin oder dem 

Mitarbeiter spätestens am 31. Dezember 2024 zugeflossen sein muss.  

 

(3) Der Anspruch besteht nur, wenn im jeweiligen Bezugsmonat ein Arbeitsverhältnis besteht und an 

mindestens einem Tag im Bezugsmonat Anspruch auf Entgelt bestanden hat, sofern die Leistung 

im Sinne von § 3 Nr. 11c EStG der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter noch nicht vollumfänglich 

ausgezahlt wurde. Anspruch auf Entgelt im Sinne von Satz 1 ist auch der Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung nach § 43 Abs. 3 AVR.HN. Einem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist der 

Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen. 

 

(4) Der Zuschuss nach den vorstehenden Absätzen beträgt für vollzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter insgesamt maximal 3.000 Euro. Dies gilt auch, sofern erweiterte Vollzeit gem. § 15 

vereinbart wurde. Bei Teilzeitbeschäftigten vermindert sich der Zuschuss entsprechend dem 

individuellen Beschäftigungsumfang zum regelmäßigen durchschnittlichen Beschäftigungsumfang 

eines Vollzeitbeschäftigten.  

 

(5) Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten im Sinne des § 3 APrO.HN erhalten 

zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ausbildungsentgelt einen Zuschuss des Arbeitgebers zur 

Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des § 3 Nr. 11c EStG, der in mehreren 

Teilbeträgen gezahlt wird. Dieser beträgt beginnend ab Januar 2024 bis einschließlich August 

2024 monatlich 93,75 Euro. Einen weiteren Teilbetrag des Zuschusses in Höhe von 750 Euro 

kann der Arbeitgeber auch schon vor dem Jahr 2024 (frühestens nach Inkrafttreten der Vorschrift), 

spätestens aber mit der Gehaltszahlung für Dezember 2024 auszahlen, wobei der Betrag 

spätestens am 31. Dezember 2024 zugeflossen sein muss. Die Absätze 3 bis 4 gelten 

entsprechend mit der Maßgabe, dass der Gesamtbetrag des Zuschusses 1.500 Euro beträgt.   

 

(6) Praktikantinnen und Praktikanten im Sinne der §§ 4-7 APrO.HN, die an mindestens einem Tag des 

jeweiligen Auszahlungsmonats Anspruch auf Praktikantenvergütung (keine Sachleistung) haben, 

erhalten zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ausbildungsentgelt einen Zuschuss des 

Arbeitgebers zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des § 3 Nr. 11c EStG, 

der in mehreren Teilbeträgen gezahlt wird. Dieser beträgt beginnend ab Januar 2024 bis 

einschließlich August 2024 monatlich 46,88 Euro. Einen weiteren Teilbetrag des Zuschusses in 

Höhe von 375 Euro kann der Arbeitgeber auch schon vor dem Jahr 2024 (frühestens nach 

Inkrafttreten der Vorschrift), spätestens aber mit der Gehaltszahlung für Dezember 2024 

auszahlen, wobei der Betrag spätestens am 31. Dezember 2024 zugeflossen sein muss. Die 

Absätze 3 bis 4 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass der Gesamtbetrag des Zuschusses 

750 Euro beträgt.   

 



(7) Der Zuschuss nach den vorstehenden Absätzen ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen (z.B. 

Sonderzahlungen, Entgeltfortzahlung, Urlaubsentgelt) nicht zu berücksichtigen. Insbesondere 

handelt es sich nicht um zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 

(8) Der Zuschuss nach den vorstehenden Absätzen wird nicht mit sonstigen Leistungen verrechnet. 

Sofern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende bzw. Praktikantinnen und 

Praktikanten auf anderen Rechtsgrundlagen Leistungen nach § 3 Nr. 11c EStG erhalten haben, 

werden diese auf den Zuschuss nach den vorstehenden Absätzen angerechnet.“ 

 

10. In § 42 Absatz 2 werden die Wörter „der Pflegezulage“ durch die Wörter „der Zulagen für 

Pflegeberufe“ ersetzt. 

 

11. Die Entgelttabellen der Anlagen 2 und 2A werden wie folgt erhöht: 

 

Die Entgelttabellen der Anlagen 2 und 2A werden ab dem 1. September 2024 zunächst um einen 

Sockelbetrag von 200 Euro und anschließend um 5,5% erhöht. 

 

Die ab dem 1. September 2024 geltenden Entgelttabellen sind als Anlage beigefügt. 

 

12. In Anlage 3 Nr. 1 werden in der rechten Spalte der Tabelle in der zweiten Zeile die Wörter „50% in 

der Altenhilfe“ gestrichen. 

 

 

Artikel 2 

Laufzeit der Tabellenwerte 

 

Die neuen Tabellenwerte nach Artikel 1 Nr. 11 haben eine Laufzeit bis zum 31. August 2025.  

 

 

Artikel 3 

Änderung der Ausbildungs- und Praktikantenordnung  

in der Diakonie in Hessen und Nassau 

 

Die Ausbildungs- und Praktikantenordnung in der Diakonie in Hessen und Nassau vom 20. März 2014 (ABl. 
EKHN 2014 S. 210), zuletzt geändert am 27. Januar 2022 (ABl. EKHN 2022 S. 120 Nr. 26), wird wie folgt 
geändert: 

 
1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

 
a. In Nr. 1 werden die Wörter „1545 (ab 1. März 2023: 1.571)“ durch die Angabe „1.721“ 

ersetzt;  

b. In Nr. 2 wird werden die Wörter „1.752 (ab 1. März 2023: 1.782)“ durch die Angabe „1.932“ 
ersetzt;  

c. In Nr. 3 werden die Wörter „1.958 (ab 1. März 2023: 1.991)“ durch die Angabe „2.141“ 
ersetzt. 

 
2. In § 4 Absatz 2 werden die Wörter „605 (ab 1. März 2023: 615)“ durch die Angabe „690“ ersetzt. 

 
3. In § 5 S. 1 werden die Wörter „605 (ab 1. März 2023: 615)“ durch die Angabe „690“ ersetzt. 
 
4. In § 6 Satz 1 werden die Wörter „582 (ab 1. März 2023: 592)“ durch die Angabe „667“ ersetzt. 
 
5. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a. In Absatz 1 werden die Wörter „306 (ab 1. März 2023: 311)“ durch die Angabe „386“ ersetzt. 

b. In Absatz 2 werden die Wörter „306 (ab 1. März 2023: 311)“ durch die Angabe „386“ und die 
Wörter „582 (ab 1. März 2023: 592)“ durch die Angabe „667“ ersetzt. 

 
6. § 9 wird wie folgt geändert: 
 



a. In Absatz 1 werden die Wörter „728 (ab 1. März 2023: 740)“ durch die Angabe „890“, die 
Wörter „793 (ab 1. März 2023: 806)“ durch die Angabe „956“, die Wörter „893 (ab 1. März 2023: 
908)“ durch die Angabe „1.058“ und die Wörter „959 (ab 1. März 2023: 975)“ durch die Angabe 
„1.125“ ersetzt. 

b. In Absatz 2 die Wörter „838 (ab 1. März 2023: 852)“ durch die Angabe „1.002“, die Wörter „903 
(ab 1. März 2023: 918)“ durch die Angabe „1.068“, die Wörter „1.025 (ab 1. März 2023: 1.042)“ 
durch die Angabe „1.192“ und die Wörter „1.114 (ab 1. März 2023: 1.133)“ durch die Angabe 
„1.283“ ersetzt. 

 
7. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a. In Absatz 1 werden die Wörter „849 (ab 1. März 2023: 863)“ durch die Angabe „1.013“, die 
Wörter „903 (ab 1. März 2023: 918)“ durch die Angabe „1.068“, die Wörter „959 (ab 1. März 
2023: 975)“ durch die Angabe „1.125“ und die Wörter „1.014 (ab 1. März 2023: 1.031)“ durch 
die Angabe „1.181“ ersetzt. 

b. In Absatz 2 werden die Wörter „1.014 (ab 1. März 2023: 1.031)“ durch die Angabe „1.181“, die 
Wörter „1.081 (ab 1. März 2023: 1.099)“ durch die Angabe „1.249“, die Wörter „1.135 (ab 1. 
März 2023: 1.154)“ durch die Angabe „1.304“ und die Wörter „1.191 (ab 1. März 2023: 1.211)“ 
durch die Angabe „1.361“ ersetzt. 

 
8. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a. In Absatz 1 werden die Wörter „849 (ab 1. März 2023: 863)“ durch die Angabe „1.013“, die 
Wörter „903 (ab 1. März 2023: 918)“ durch die Angabe „1.068“ und die Wörter „959 (ab 1. 
März 2023: 975)“ durch die Angabe „1.125“ ersetzt. 

b. In Absatz 2 werden die Wörter „1.014 (ab 1. März 2023: 1.031)“ durch die Angabe „1.181“, die 
Wörter „1.081 (ab 1. März 2023: 1.099)“ durch die Angabe „1.249“ und die Wörter „1.135 (ab 
1. März 2023: 1.154)“ durch die Angabe 1.304“ ersetzt. 

 
9. In § 12 werden die Wörter „450 (ab 1. März 2023: 458)“ durch die Angabe „533“, die Wörter „471 (ab 1. 

März 2023: 479)“ durch die Angabe „554“ und die Wörter „483 (ab 1. März 2023: 491)“ durch die 
Angabe „566“ ersetzt. 
 

10. § 15 wird wie folgt geändert:  
 

a. In Absatz 1 werden die Wörter „992 (ab 1. März 2023: 1.009)“ durch die Angabe „1.159“, die 
Wörter „1.058 (ab 1. März 2023: 1.076)“ durch die Angabe „1.226“ und die Wörter „1.168 (ab 
1. März 2023: 1.188)“ durch die Angabe „1.338“ ersetzt. 

b. In Absatz 2 werden die Wörter „1.158 (ab 1. März 2023: 1.178)“ durch die Angabe „1.328“, die 
Wörter „1.234 (ab 1. März 2023: 1.255)“ durch die Angabe „1.405“ und die Wörter „1.367 (ab 
1. März 2023: 1.390)“ durch die Angabe „1.540“ ersetzt. 

 
11. § 15a wird wie folgt geändert: 
 

a. In Absatz 1 werden die Wörter „1.236 (ab 1. März 2023: 1.257)“ durch die Angabe „1.407“, die 
Wörter „1.339 (ab 1. März 2023: 1.362)“ durch die Angabe „1.512“ und die Wörter „1.443 (ab 1. 
März 2023: 1.468)“ durch die Angabe „1.618“ ersetzt. 

b. In Absatz 2 werden die Wörter „1.545 (ab 1. März 2023: 1.571)“ durch die Angabe „1.721“, die 
Wörter „1.674 (ab 1. März 2023: 1.702)“ durch die Angabe „1.852“ und die Wörter „1.803 (ab 1. 
März 2023: 1.834)“ durch die Angabe „1.984“ ersetzt. 
 

12.  In § 16 werden die Wörter „992 (ab 1. März 2023: 1.009)“ durch die Angabe „1.159“ ersetzt. 
 

13.  In § 24 Absatz 4 Nr. 2 werden die Wörter „§ 2 Absatz 1 Nr. 2 und 3 des Krankenpflegegesetzes“ durch 
die Wörter „§ 2 Nr. 2 und 3 des Pflegeberufegesetzes“ ersetzt. 
 

14.  In § 25 Absatz 1 werden die Wörter „1. März 2022 (in Einrichtungen der Eingliederungshilfe: 1. Mai 
2022; in Einrichtungen der Altenhilfe: 1. Oktober 2022)“ durch die Angabe „1. September 2024“ ersetzt. 

 
  



Artikel 4 

Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Sicherung der Zukunft  

von Einrichtungen der Diakonie in Hessen und Nassau 

vom 18. Juli 2019 

 

Die Arbeitsrechtsregelung zur Sicherung der Zukunft von Einrichtungen der Diakonie in Hessen und 

Nassau vom 18. Juli 2019, zuletzt geändert am 27. Januar 2022 (ABl. EKHN 2022 S. 120 Nr. 26), wird wie 

folgt geändert: 

 

In § 12 wird die Angabe „31. Dezember 2023“ durch die Angabe „31. August 2025“ ersetzt. 
 

 

Artikel 5 

Änderung der Arbeitsrechtsregelung zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in Einrichtungen der 

Diakonie in Hessen und Nassau 

 

Die Arbeitsrechtsregelung zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in Einrichtungen der Diakonie in Hessen 

und Nassau vom 15. November 2018 (ABl. EKHN 2018 S. 390), zuletzt geändert am 27. Januar 2022 

(ABl. EKHN 2022 S. 120 Nr. 26), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Ein Arbeitgeber kann zum Erhalt seiner Wettbewerbsfähigkeit schriftlich beantragen, die von 

der Arbeitsrechtlichen Kommission am 31.07.2023 beschlossene Entgelterhöhung vorzeitig, 

frühestens ab 1. September 2023, umzusetzen.“ 

 

2. In Absatz 2 Nr. 3 wird die Angabe „1. März 2022“ durch die Angabe „1. September 2023“ ersetzt. 

 

3. In § 7 Absatz 1 wird die Angabe „31. Dezember 2023“ durch die Angabe „31. August 2025“ 

ersetzt. 

 

 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

 

Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b) und Nr. 9 sowie Artikel 4 bis 5 treten am 1. September 2023 in Kraft. 

Artikel 1 Nr. 8 Buchstabe a) und Nr. 12 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe a), Nr. 2-7,Nr.  8 Buchstabe b), und Nr. 10-11 sowie Artikel 2 bis 3 treten am 1. 

September 2024 in Kraft. 

 

 

 

Geschäftsstelle der ARK.DH 

 

 

 

Anlagen 

 

 

 



   

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 5 + LZ

ERZ bis

zu 2 Jahre

ERZ mehr

als 2

Jahre

ERZ mehr

als 5

Jahre

ERZ mehr

als 8

Jahre

ERZ mehr

als 11

Jahre

Mit Leistungs-

zulage gemäß § 

29 Absatz 2 

AVR.HN

Entgelt-

gruppe

E 1 2.427 2.427 2.427 2.427 2.427 2.669,70

E 2 2.532 2.532 2.532 2.565 2.592 2.845,20

E 3 2.708 2.782 2.859 2.934 3.012 3.282,80

E 4 2.847 2.939 3.033 3.128 3.224 3.508,70

E 5 2.980 3.109 3.237 3.367 3.494 3.792,00

E 6 3.334 3.334 3.505 3.675 3.845 4.178,40

E 7 3.489 3.489 3.699 3.911 4.121 4.469,90

E 8 3.839 3.839 4.055 4.266 4.481 4.864,90

E 9 4.205 4.205 4.450 4.696 4.941 5.361,50

E 10 4.588 4.588 4.928 5.266 5.600 6.058,80

E 11 5.034 5.034 5.367 5.700 6.029 6.532,40

E 12 5.472 5.472 5.864 6.255 6.640 7.187,20

E 13 5.906 5.906 6.380 6.852 7.325 7.915,60

E 14 6.418 6.418 6.910 7.397 7.885 8.526,80

Entgelttabelle

Gültig ab 01.09.2024 (+200 € +5,5%)

monatlich in Euro

Diese Entgelttabelle gilt bis zur Beschlussfassung neuer Entgelttabellen,  mindestens jedoch bis zum 31.08.2025. 

 
Entgelttabelle 

 
Anlage 2 zu den AVR.HN 

gemäß § 30 Absatz 1 AVR.HN



 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9

ERZ bis

ein Jahr

ERZ mehr

als 1 Jahr

ERZ mehr

als 2

Jahre

ERZ mehr

als 3

Jahre

ERZ mehr

als 5

Jahre

ERZ mehr

als 6

Jahre

ERZ mehr

als 10

Jahre

ERZ mehr

als 11

Jahre

ERZ mehr

als 13

Jahre

Entgeltgruppe

Entgeltgruppe A 1

(Assistenzärzte) 7181 7791

Entgeltgruppe A 2

(Fachärzte) 8434

Entgeltgruppe A 3

(Oberärzte) 9323 9473

Entgeltgruppe A 4

(Ltd. Oberärzte)

Diese Entgelttabelle gilt bis zur Beschlussfassung neuer Entgelttabellen, mindestens jedoch bis zum 31.08.2025.

7412 7923 9106

9618

10358

Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte

gültig ab 01. Sept. 2024 (+200 +5,5%)

monatlich in Euro

5910 6337 6757

 

 

Anlage 2A zu den AVR.HN 

gemäß § 30 Absatz 1 AVR.HN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


